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BETWEEN THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND THE KINGDOM OF DENMARK  

WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL  

 

General disclaimer on the Synthesised text document 

 

This document presents the synthesised text for the application of the Agreement between the Republic of 

Austria and the Kingdom of Denmark with respect to Taxes on Income and on Capital signed on 25 May 

2007, amended by the Protocol and the Additional Protocol signed on 16 September 2009 (the “Agreement”), 

as modified by the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base 

Erosion and Profit Shifting signed by the Republic of Austria and by the Kingdom of Denmark on 7 June 

2017 (the “MLI”). 

This document was prepared jointly by the competent authorities of the Republic of Austria and the Kingdom 

of Denmark and represents their shared understanding of the modifications made to the Agreement by the 

MLI. 

The document was prepared on the basis of the MLI position of the Republic of Austria submitted to the 

Depositary upon ratification on 22 September 2017, as updated upon notification of extension of the list of 

agreements on 30 August 2023, and of the Kingdom of Denmark submitted to the Depositary upon 

ratification on 30 September 2019, as updated upon notification of withdrawal of a reservation on 29 June 

2021. These MLI positions are subject to modifications as provided in the MLI. Modifications made to MLI 

positions could modify the effects of the MLI on this Agreement. 

The authentic legal texts of the Agreement and the MLI take precedence and remain the legal texts applicable. 

The provisions of the MLI that are applicable with respect to the provisions of the Agreement are included 

in boxes throughout the text of this document in the context of the relevant provisions of the Agreement. The 

boxes containing the provisions of the MLI have generally been inserted in accordance with the ordering of 

the provisions of the OECD Model Tax Convention. 

Changes to the text of the provisions of the MLI have been made to conform the terminology used in the 

MLI to the terminology used in the Agreement (such as “Covered Tax Agreement” and “Agreement”, 

“Contracting Jurisdictions” and “Contracting States”), to ease the comprehension of the provisions of the 

MLI. The changes in terminology are intended to increase the readability of the document and are not 

intended to change the substance of the provisions of the MLI. Similarly, changes have been made to parts 

of provisions of the MLI that describe existing provisions of the Agreement: descriptive language has been 

replaced by legal references of the existing provisions to ease the readability. 

In all cases, references made to the provisions of the Agreement or to the Agreement must be understood as 

referring to the Agreement as modified by the provisions of the MLI, provided such provisions of the MLI 

have taken effect. 

References 

The authentic legal texts of the MLI and the Agreement can be found on the webpage of the Federal Ministry 

of Finance (https://www.bmf.gv.at/).  

The MLI position of the Republic of Austria submitted to the Depositary upon ratification on 22 September 

2017, as updated upon notification of extension of the list of agreements on 30 August 2023, and the MLI 

position of the Kingdom of Denmark submitted to the Depositary upon ratification on 30 September 2019, 

as updated upon notification of withdrawal of a reservation on 29 June 2021, can be found on the MLI 

Depositary (OECD) webpage (http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf). 

 

  



 

Disclaimer on the entry into effect of the provisions of the MLI 

 

Entry into Effect of the MLI Provisions 

The provisions of the MLI applicable to this Agreement do not take effect on the same dates as the original 

provisions of the Agreement. Each of the provisions of the MLI could take effect on different dates, 

depending on the types of taxes involved (taxes withheld at source or other taxes levied) and on the choices 

made by the Republic of Austria and the Kingdom of Denmark in their MLI positions. 

Dates of the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval: 22 September 2017, as updated 

upon notification of extension of the list of agreements on 30 August 2023, for the Republic of Austria and 

30 September 2019 for the Kingdom of Denmark, as updated upon notification of withdrawal of a reservation 

on 29 June 2021. 

Entry into force of the MLI: 1 July 2018 for the Republic of Austria and 1 January 2020 for the Kingdom of 

Denmark. 

Notification of the updated positions of the Kingdom of Denmark by the Depositary: 29 June 2021. 

Notification of the updated positions of the Republic of Austria by the Depositary: 30 August 2023. 

This document provides specific information on the dates on or after which each of the provisions of the 

MLI has effect with respect to the Agreement throughout this document. 

 

  



ABKOMMEN 

ZWISCHEN 

DER REPUBLIK ÖSTERREICH 

UND DEM KÖNIGREICH DÄNEMARK  

AUF DEM GEBIETE DERSTEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM VERMÖGEN 

Die Republik Österreich und das Königreich Dänemark,  

[REPLACED by paragraph 1 of Article 6 of the MLI] [von dem Wunsche geleitet, ein Abkommen 

auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen abzuschließen,] 

The following paragraph 1 of Article 6 of the MLI replaces the text referring to an intent to eliminate 

double taxation in the preamble of this Convention:1 

 

ARTICLE 6 OF THE MLI – PURPOSE OF A COVERED TAX AGREEMENT 

Intending to eliminate double taxation with respect to the taxes covered by this Convention without 

creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance 

(including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this 

Convention for the indirect benefit of residents of third jurisdictions), 

 

haben folgendes vereinbart:  

 

Artikel 1  

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE PERSONEN 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten 

ansässig sind.  

 

Artikel 2  

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE STEUERN 

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom Einkommen 

und vom Vermögen, die für Rechnung eines Vertragsstaats oder seiner Gebietskörperschaften 

erhoben werden.  

(2) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom 

Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des Vermögens 

                                                      
1 In accordance with paragraphs 1, 3 and 5 of Article 35 of the MLI, paragraph 1 of Article 6 of the MLI has effect with 

respect to this Convention: 

a) with respect to taxes withheld at source on amounts paid or credited to non-residents, where the event giving rise to 

such taxes occurs on or after 1 January 2024; and 

b) with respect to all other taxes, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after 1 January 2025. 



erhoben werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung beweglichen oder 

unbeweglichen Vermögens, der Lohnsummensteuern sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs.  

(3) Zu den bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören insbesondere  

a) in Dänemark:  

1. die Einkommensteuer des Staates (indkomstskatten til staten);  

2. die kommunale Einkommensteuer (den kommunale indkomstskat);  

3. die Einkommensteuer der Kreise (den amtskommunale indkomstskat);  

4. die aufgrund des Kohlenwasserstoffsteuergesetzes erhobenen Steuern (skatter i 

henhold til kulbrinteskatteloven);  

b) in Österreich:  

1. die Einkommensteuer;  

2. die Körperschaftsteuer;  

3. die Grundsteuer;  

4. die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben;  

5. die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken.  

(4) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im wesentlichen ähnlicher Art, die nach 

der Unterzeichnung des Abkommens neben den bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben 

werden. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten teilen einander die in ihren Steuergesetzen 

eingetretenen wesentlichen Änderungen mit.  

 

Artikel 3  

ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert,  

a) bedeuten die Ausdrücke "ein Vertragsstaat" und "der andere Vertragsstaat", je nach dem 

Zusammenhang, Dänemark oder Österreich;  

b) bedeutet der Ausdruck "Dänemark" das Königreich Dänemark einschließlich der Gebiete 

außerhalb der dänischen Hoheitsgewässer, die in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht 

nach dänischem Recht als Gebiete ausgewiesen sind oder gegebenenfalls künftig noch 

ausgewiesen werden, innerhalb derer Dänemark Hoheitsrechte hinsichtlich der Erforschung 

oder der Ausbeutung der Bodenschätze des Meeresgrundes und Meeresuntergrundes und der 

darüberliegenden Gewässer und hinsichtlich anderer Tätigkeiten zur Erforschung und 



wirtschaftlichen Ausbeutung der Gebiete ausüben darf; der Ausdruck umfaßt nicht die 

Färöer-Inseln und Grönland;  

c) bedeutet der Ausdruck "Österreich" die Republik Österreich;  

d) umfaßt der Ausdruck "Person" natürliche Personen, Gesellschaften und alle anderen 

Personenvereinigungen;  

e) bedeutet der Ausdruck "Gesellschaft" juristische Personen oder Rechtsträger, die für die 

Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden;  

f) bedeuten die Ausdrücke "Unternehmen eines Vertragsstaats" und "Unternehmen des 

anderen Vertragsstaats", je nachdem, ein Unternehmen, das von einer in einem Vertragsstaat 

ansässigen Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von einer im anderen 

Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird;  

g) bedeutet der Ausdruck "internationaler Verkehr" jede Beförderung mit einem Seeschiff 

oder Luftfahrzeug, das von einem Unternehmen mit tatsächlicher Geschäftsleitung in einem 

Vertragsstaat betrieben wird, es sei denn, das Seeschiff oder Luftfahrzeug wird ausschließlich 

zwischen Orten im anderen Vertragsstaat betrieben;  

h) bedeutet der Ausdruck "zuständige Behörde"  

(i) in Dänemark: den Minister für Besteuerung oder dessen bevollmächtigten 

Vertreter;  

(ii) in Österreich: den Bundesminister für Finanzen oder dessen bevollmächtigten 

Vertreter;  

i) bedeutet der Ausdruck "Staatsangehöriger"  

(i) jede natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzt;  

(ii) jede juristische Person, Personengesellschaft und andere Personenvereinigung, 

die nach dem in einem Vertragsstaat geltenden Recht errichtet worden ist.  

(2) Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der Zusammenhang 

nichts anderes erfordert, jeder im Abkommen nicht definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm im 

Anwendungszeitraum nach dem Recht dieses Staates über die Steuern zukommt, für die das 

Abkommen gilt, wobei die Bedeutung nach dem in diesem Staat anzuwendenden Steuerrecht den 

Vorrang vor einer Bedeutung hat, die der Ausdrucknach anderem Recht dieses Staates hat.  

 

Artikel 4  

ANSÄSSIGE PERSON 



(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "eine in einem Vertragsstaat ansässige 

Person" eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres 

ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals 

steuerpflichtig ist, und umfasst auch diesen Staat und seine Gebietskörperschaften. Der Ausdruck 

umfasst jedoch nicht eine Person, die in diesem Staat nur mit Einkünften aus Quellen in diesem Staat 

oder mit in diesem Staat gelegenem Vermögen steuerpflichtig ist.  

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt folgendes:  

a) Die Person gilt als nur in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständige Wohnstätte 

verfügt; verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem 

Staat ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat 

(Mittelpunkt der Lebensinteressen);  

b) kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat die Person den Mittelpunkt ihrer 

Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Staaten über eine ständige Wohnstätte, 

so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat;  

c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in keinem der Staaten, 

so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, dessen Staatsangehöriger sie ist;  

d) ist die Person Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der Staaten, so werden sich die 

zuständigen Behörden der Vertragsstaaten bemühen, die Frage in gegenseitigem 

Einvernehmen zu regeln.  

(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt 

sie als nur in dem Staat ansässig, in dem sich der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet.  

 

Artikel 5  

BETRIEBSTÄTTE 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "Betriebstätte" eine feste 

Geschäftseinrichtung, durch die die Tätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird.  

(2)  Der Ausdruck "Betriebstätte" umfasst insbesondere:  

a) einen Ort der Leitung,  

b) eine Zweigniederlassung,  

c) eine Geschäftsstelle,  

d) eine Fabrikationsstätte,  

e) eine Werkstätte und  



f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der 

Ausbeutung von Bodenschätzen.  

(3)  Eine Bauausführung oder Montage ist nur dann eine Betriebstätte, wenn ihre Dauer zwölf Monate 

überschreitet.  

(4) [REPLACED by paragraph 2 of Article 13 of the MLI] [Ungeachtet der vorstehenden 

Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als Betriebstätten:  

a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern 

oder Waren des Unternehmens benutzt werden;  

b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur Lagerung, 

Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden;  

c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem Zweck 

unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu werden;  

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 

Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen;  

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 

Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender Art sind oder eine 

Hilfstätigkeit darstellen;  

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 

mehrere der unter lit. a) bis e) genannten Tätigkeiten auszuüben, vorausgesetzt, daß die sich 

daraus ergebende Gesamttätigkeit der festen Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder 

eine Hilfstätigkeit darstellt.] 

The following paragraph 2 of Article 13 of the MLI replaces paragraph 4 of Article 5 of this 

Convention:2  

 

ARTICLE 13 - ARTIFICIAL AVOIDANCE OF PERMANENT ESTABLISHMENT 

STATUS THROUGH THE SPECIFIC ACTIVITY EXEMPTIONS (Option A) 

 

Notwithstanding Article 5 of this Convention, the term “permanent establishment” shall be 

deemed not to include: 

 a) the activities specifically listed in paragraph 4 of Article 5 of this Convention as 

activities deemed not to constitute a permanent establishment, whether or not that exception from 

permanent establishment status is contingent on the activity being of a preparatory or auxiliary 

character; 

                                                      
2 In accordance with paragraphs 1, 3 and 5 of Article 35 of the MLI, paragraph 2 of Article 13 of the MLI has effect with 

respect to this Convention: 

a) with respect to taxes withheld at source on amounts paid or credited to non-residents, where the event giving rise 

to such taxes occurs on or after 1 January 2024; and 

b) with respect to all other taxes, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after 1 January 2025. 



 b) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for 

the enterprise, any activity not described in subparagraph a); 

 c) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities 

mentioned in subparagraphs a) and b), 

provided that such activity or, in the case of subparagraph c), the overall activity of the fixed 

place of business, is of a preparatory or auxiliary character. 

 

(5) Ist eine Person - mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 6 - für ein 

Unternehmen tätig und besitzt sie in einem Vertragsstaat die Vollmacht, im Namen des 

Unternehmens Verträge abzuschließen, und übt sie die Vollmacht dort gewöhnlich aus, so wird das 

Unternehmen ungeachtet der Absätze 1 und 2 so behandelt, als habe es in diesem Staat für alle von 

der Person für das Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine Betriebstätte, es sei denn, diese 

Tätigkeiten beschränken sich auf die in Absatz 4 genannten Tätigkeiten, die, würden sie durch eine 

feste Geschäftseinrichtung ausgeübt, diese Einrichtung nach dem genannten Absatz nicht zu einer 

Betriebstätte machten.  

(6) Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine Betriebstätte in einem 

Vertragsstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär oder einen anderen 

unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer ordentlichen 

Geschäftstätigkeit handeln.  

(7) Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft 

beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder 

dort (entweder durch eine Betriebstätte oder auf andere Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der 

beiden Gesellschaften zur Betriebstätte der anderen.  

 

Artikel 6  

EINKÜNFTE AUS UNBEWEGLICHEM VERMÖGEN 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unbeweglichem Vermögen 

(einschließlich der Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen Betrieben) bezieht, das im anderen 

Vertragsstaat liegt, dürfen im anderen Staat besteuert werden.  

(2) Der Ausdruck "unbewegliches Vermögen" hat die Bedeutung, die ihm nach dem Recht des 

Vertragsstaats zukommt, in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfasst in jedem Fall das 

Zubehör zum unbeweglichen Vermögen, das lebende und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher 

Betriebe, die Rechte, für die die Vorschriften des Privatrechts über Grundstücke gelten, 

Nutzungsrechte an unbeweglichem Vermögen sowie Rechte auf veränderliche oder feste 

Vergütungen für die Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen 

und anderen Bodenschätzen; Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches Vermögen.  



(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder Verpachtung 

sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens.  

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines Unternehmens 

und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das der Ausübung einer selbständigen Arbeit dient.  

 

Artikel 7  

UNTERNEHMENSGEWINNE 

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, 

es sei denn, das Unternehmen übt seine Tätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene 

Betriebstätte aus. Übt das Unternehmen seine Tätigkeit auf diese Weise aus, so dürfen die Gewinne 

des Unternehmens im anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser Betriebstätte 

zugerechnet werden können.  

(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaats seine Tätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine 

dort gelegene Betriebstätte aus, so werden vorbehaltlich des Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat dieser 

Betriebstätte die Gewinne zugerechnet, die sie hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder 

ähnliche Tätigkeit unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges Unternehmen 

ausgeübt hätte und im Verkehr mit dem Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist, völlig unabhängig 

gewesen wäre.  

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden die für diese Betriebstätte 

entstandenen Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführungs- und allgemeinen 

Verwaltungskosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie in dem Staat, in dem die Betriebstätte 

liegt, oder anderswo entstanden sind.  

(4) Soweit es in einem Vertragsstaat üblich ist, die einer Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne durch 

Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens auf seine einzelnen Teile zu ermitteln, schließt 

Absatz 2 nicht aus, dass dieser Vertragsstaat die zu besteuernden Gewinne nach der üblichen 

Aufteilung ermittelt; die gewählte Gewinnaufteilung muss jedoch derart sein, dass das Ergebnis mit 

den Grundsätzen dieses Artikels übereinstimmt.  

(5) Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen wird einer 

Betriebstätte kein Gewinn zugerechnet.  

(6) Bei der Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne 

jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, dass ausreichende Gründe dafür bestehen, anders 

zu verfahren.  



(7) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens behandelt 

werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht 

berührt.  

(8) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Gewinne" umfasst auch Gewinne eines 

Gesellschafters aus seiner Beteiligung an einer Personengesellschaft und im Fall Österreichs auch aus 

der Beteiligung an einer stillen Gesellschaft des österreichischen Rechts.  

 

Artikel 8  

SEESCHIFFFAHRT, BINNENSCHIFFFAHRT, LUFTFAHRT UND CONTAINER 

(1) Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr dürfen 

nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des 

Unternehmens befindet.  

Zu diesen Gewinnen gehören auch Einkünfte des Unternehmens aus der Benutzung, der 

Instandhaltung oder der Vermietung von Containern (einschließlich Trailerschiffen, Lastkähnen und 

zugehöriger Ausrüstung für die Beförderung von Containern), die für die Beförderung von Gütern 

und Waren im internationalen Verkehr benutzt werden, wenn diese Einkünfte zusammen mit den im 

vorhergehenden Satz genannten Gewinnen anfallen.  

(2) Gewinne aus dem Betrieb von Schiffen, die der Binnenschifffahrt dienen, dürfen nur in dem 

Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des 

Unternehmens befindet.  

(3) Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung eines Unternehmens der See- oder 

Binnenschifffahrt an Bord eines Schiffes, so gilt er als in dem Vertragsstaat gelegen, in dem der 

Heimathafen des Schiffes liegt, oder, wenn kein Heimathafen vorhanden ist, in dem Vertragsstaat, in 

dem die Person ansässig ist, die das Schiff betreibt.  

(4) Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft 

oder einer internationalen Betriebsstelle.  

(5) Hinsichtlich der Gewinne, die vom dänischen, norwegischen und schwedischen 

Luftfahrtkonsortium Scandinavian Airlines System (SAS) bezogen werden, gelten die Bestimmungen 

der Absätze 1 und 4 nur für den Teil der Gewinne, der der Beteiligung der SAS Denmark A/S, dem 

dänischen Gesellschafter des Scandinavian Airlines System (SAS), an dem Konsortium entspricht.   

 

Artikel 9  

VERBUNDENE UNTERNEHMEN 

(1) Wenn  



a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, 

der Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt ist 

oder 

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder 

dem Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaats und eines Unternehmens des anderen 

Vertragsstaats beteiligt sind  

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder finanziellen Beziehungen 

an vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden sind, die von denen abweichen, die 

unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen die Gewinne, die eines der 

Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, 

den Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert werden.  

(2) Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens dieses Staates Gewinne 

zugerechnet - und entsprechend besteuert -, mit denen ein Unternehmen des anderen Vertragsstaats 

in diesem Staat besteuert worden ist, und handelt es sich bei den zugerechneten Gewinnen um solche, 

die das Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt hätte, wenn die zwischen den beiden 

Unternehmen vereinbarten Bedingungen die gleichen gewesen wären, die unabhängige Unternehmen 

miteinander vereinbaren würden, so nimmt der andere Staat eine entsprechende Änderung der dort 

von diesen Gewinnen erhobenen Steuer vor, wenn der andere Staat die Änderung für gerechtfertigt 

hält. Bei dieser Änderung sind die übrigen Bestimmungen dieses Abkommens zu berücksichtigen; 

erforderlichenfalls werden die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten einander konsultieren.  

 

Artikel 10  

DIVIDENDEN 

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im anderen 

Vertragsstaat ansässige Person zahlt, dürfen im anderen Staat besteuert werden.  

(2) Diese Dividenden dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende 

Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn 

der Nutzungsberechtigte der Dividenden eine in dem anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, nicht 

übersteigen:  

a)  0 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden, wenn der Nutzungsberechtigte eine 

Gesellschaft (jedoch keine Personengesellschaft) ist, die unmittelbar über mindestens 10 vom 

Hundert des Kapitals der die Dividenden zahlenden Gesellschaft verfügt;  

b)  15 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden in allen anderen Fällen.  



Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in Bezug auf die Gewinne, aus denen 

die Dividenden gezahlt werden.  

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Dividenden" bedeutet Einkünfte aus Aktien, 

Genussaktien oder Genussscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen Rechten - ausgenommen 

Forderungen - mit Gewinnbeteiligung sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stammende 

Einkünfte, die nach dem Recht des Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den 

Einkünften aus Aktien steuerlich gleichgestellt sind.  

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 

Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft 

ansässig ist, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine selbständige 

Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Beteiligung, für die die Dividenden 

gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist 

Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden.  

(5)  Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte aus dem 

anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat weder die von der Gesellschaft gezahlten 

Dividenden besteuern, es sei denn, dass diese Dividenden an eine im anderen Staat ansässige Person 

gezahlt werden oder dass die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu einer 

im anderen Staat gelegenen Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört, noch Gewinne der 

Gesellschaft einer Steuer für nichtausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten 

Dividenden oder die nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus im anderen Staat erzielten 

Gewinnen oder Einkünften bestehen.  

 

Artikel 11  

ZINSEN 

(1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige 

Person gezahlt werden, dürfen, wenn diese Person der Nutzungsberechtigte ist, nur im anderen Staat 

besteuert werden.  

(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Zinsen" bedeutet Einkünfte aus Forderungen jeder 

Art, auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit einer 

Beteiligung am Gewinn des Schuldners ausgestattet sind, und insbesondere Einkünfte aus 

öffentlichen Anleihen und aus Obligationen einschließlich der damit verbundenen Aufgelder und der 

Gewinne aus Losanleihen. Zuschläge für verspätete Zahlung gelten nicht als Zinsen im Sinne dieses 

Artikels.  

(3)  Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte 

im anderen Vertragsstaat, aus dem die Zinsen stammen, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort 



gelegene Betriebstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt 

und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen 

Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden.  

(4) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von 

ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die Zinsen, gemessen an 

der zugrundeliegenden Forderung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese 

Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In 

diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter 

Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden.  

 

Artikel 12  

LIZENZGEBÜHREN 

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat 

ansässige Person gezahlt werden, dürfen, wenn diese Person der Nutzungsberechtigte ist, nur im 

anderen Staat besteuert werden.  

(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Lizenzgebühren" bedeutet Vergütungen jeder Art, 

die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an literarischen, 

künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, einschließlich kinematographischer Filme, von 

Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren oder für die 

Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden.  

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte 

im anderen Vertragsstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine gewerbliche Tätigkeit durch 

eine dort gelegene Betriebstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste 

Einrichtung ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, 

tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 

beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden.  

(4) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von 

ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die Lizenzgebühren, 

gemessen an der zugrundeliegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter 

ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag 

angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats 

und unter Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden.  

 

Artikel 13  



GEWINNE AUS DER VERÄUSSERUNG VON VERMÖGEN 

(1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung unbeweglichen 

Vermögens im Sinne des Artikels 6 bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, dürfen im anderen 

Staat besteuert werden.  

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte 

ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, oder das zu einer festen 

Einrichtung gehört, die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person für die Ausübung einer 

selbständigen Arbeit im anderen Vertragsstaat zur Verfügung steht, einschließlich derartiger 

Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen Betriebstätte (allein oder mit dem übrigen 

Unternehmen) oder einer solchen festen Einrichtung erzielt werden, dürfen im anderen Staat besteuert 

werden.  

(3) Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die im internationalen 

Verkehr betrieben werden, von Schiffen, die der Binnenschifffahrt dienen, und von beweglichem 

Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in dem Vertragsstaat 

besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.  

(4) Gewinne aus der Veräußerung des in den Absätzen 1, 2 und 3 nicht genannten Vermögens dürfen 

nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig ist.  

(5) Hinsichtlich der Gewinne, die vom dänischen, norwegischen und schwedischen 

Luftfahrtkonsortium Scandinavian Airlines System (SAS) bezogen werden, gilt Absatz 3 nur für den 

Teil der Gewinne, der der Beteiligung der SAS Denmark A/S, dem dänischen Gesellschafter des 

Scandinavian Airlines System (SAS), an dem Konsortium entspricht.   

 

Artikel 14  

SELBSTÄNDIGE ARBEIT 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus einem freien Beruf oder aus 

sonstiger selbständiger Tätigkeit bezieht, dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, 

dass der Person im anderen Vertragsstaat für die Ausübung ihrer Tätigkeit gewöhnlich eine feste 

Einrichtung zur Verfügung steht. Steht ihr eine solche feste Einrichtung zur Verfügung, so dürfen die 

Einkünfte im anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser festen Einrichtung 

zugerechnet werden können.  

(2) Der Ausdruck "freier Beruf" umfasst insbesondere die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, 

literarische, künstlerische, erzieherische oder unterrichtende Tätigkeit sowie die selbständige 

Tätigkeit der Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten, Zahnärzte und Buchsachverständigen.  

 



Artikel 15  

UNSELBSTÄNDIGE ARBEIT 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16, 18 und 19 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die 

eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat 

besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird im anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Arbeit 

dort ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen Vergütungen im anderen Staat besteuert werden.  

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person 

für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte unselbständige Arbeit bezieht, nur im erstgenannten Staat 

besteuert werden, wenn  

a) der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage während des 

betreffenden Steuerjahres aufhält und  

b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden, der 

nicht im anderen Staat ansässig ist, und  

c) die Vergütungen nicht von einer Betriebstätte oder einer festen Einrichtung getragen 

werden, die der Arbeitgeber im anderen Staat hat.  

(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels dürfen Vergütungen für 

unselbständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges, das im internationalen 

Verkehr betrieben wird, oder an Bord eines Schiffes, das der Binnenschifffahrt dient, ausgeübt wird, 

in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des 

Unternehmens befindet.  

(4) Bezieht eine in Dänemark ansässige Person Vergütungen für unselbständige Arbeit, die an Bord 

eines Luftfahrzeuges ausgeübt wird, das im internationalen Verkehr vom Konsortium Scandinavian 

Airlines System (SAS) betrieben wird, so dürfen diese Vergütungen nur in Dänemark besteuert 

werden.  

 

Artikel 16  

AUFSICHTSRATS- UND VERWALTUNGSRATSVERGÜTUNGEN 

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in einem 

Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrats 

einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, dürfen im anderen Staat 

besteuert werden.  

 

Artikel 17  



KÜNSTLER UND SPORTLER 

(1) Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 dürfen Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige 

Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehkünstler sowie Musiker, oder als 

Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat 

besteuert werden.  

(2) Fließen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in dieser Eigenschaft persönlich 

ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder Sportler selbst, sondern einer anderen Person zu, so 

dürfen diese Einkünfte ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 in dem Vertragsstaat besteuert werden, in 

dem der Künstler oder Sportler seine Tätigkeit ausübt.  

 

Artikel 18  

RUHEGEHÄLTER UND ÄHNLICHE VERGÜTUNGEN 

(1) Vorbehaltlich des Artikels 19 Absatz 2 dürfen Ruhegehälter, Renten und ähnliche Vergütungen, 

die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person gezahlt werden, nur in diesem Staat besteuert 

werden.  

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Zahlungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige natürliche 

Person auf Grund der Sozialversicherungsgesetzgebung des anderen Vertragsstaats erhält, nur im 

anderen Staat besteuert werden  

(3) Im Fall einer natürlichen Person, die in einem Vertragsstaat ansässig war und im anderen 

Vertragsstaat ansässig geworden ist, berührt Absatz 1 nicht das Recht des erstgenannten Staates, nach 

seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften die Ruhegehälter, Renten und ähnlichen Vergütungen zu 

besteuern, die der natürlichen Person aus diesem Staat zufließen.   

(4) Der Ausdruck "Renten" bedeutet bestimmte Beträge, die regelmäßig zu festgesetzten Zeitpunkten 

auf Lebenszeit oder während eines bestimmten oder bestimmbaren Zeitabschnitts aufgrund einer 

Verpflichtung zahlbar sind, die diese Zahlungen als angemessene Gegenleistung für in Geld oder 

Geldeswert erbrachte Leistungen vorsieht.  

 

Artikel 19  

ÖFFENTLICHER DIENST 

(1)  Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, die von einem 

Vertragsstaat oder einer seiner Gebietskörperschaften an eine natürliche Person für die diesem Staat 

oder der Gebietskörperschaft geleisteten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert 

werden.  



(2)  a) Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat oder einer seiner Gebietskörperschaften oder 

aus einem von diesem Staat oder der Gebietskörperschaft errichteten Sondervermögen an 

eine natürliche Person für die diesem Staat oder der Gebietskörperschaft geleisteten Dienste 

gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert werden.  

b) Diese Ruhegehälter dürfen jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn 

die natürliche Person in diesem Staat ansässig ist und ein Staatsangehöriger dieses Staates ist.  

(3) Absatz 1 gilt auch für Vergütungen, die dem österreichischen Handelsdelegierten in Dänemark 

und den Mitgliedern dieser österreichischen Außenhandelsstelle gezahlt werden.   

(4) Auf Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen und Ruhegehälter für Dienstleistungen, die im 

Zusammenhang mit einer gewerblichen Tätigkeit eines Vertragsstaats oder einer seiner 

Gebietskörperschaften erbracht werden, sind die Artikel 15, 16, 17 oder 18 anzuwenden.  

 

Artikel 20  

STUDENTEN 

Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der sich in einem Vertragsstaat ausschließlich 

zum Studium oder zur Ausbildung aufhält und der im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort 

unmittelbar vor der Einreise in den erstgenannten Staat ansässig war, für seinen Unterhalt, sein 

Studium oder seine Ausbildung erhält, dürfen im erstgenannten Staat nicht besteuert werden, sofern 

diese Zahlungen aus Quellen außerhalb dieses Staates stammen.  

 

Artikel 21  

TÄTIGKEITEN IM ZUSAMMENHANG MIT VORBEREITENDEN 

UNTERSUCHUNGEN, DER ERFORSCHUNG ODER DER FÖRDERUNG VON 

KOHLENWASSERSTOFFEN 

(1) Ungeachtet der Artikel 5 und 14 wird eine in einem Vertragsstaat ansässige Person, die Tätigkeiten 

im Zusammenhang mit vorbereitenden Untersuchungen, der Erforschung oder der Förderung von im 

anderen Vertragsstaat gelegenen Kohlenwasserstoffvorkommen ausübt, in Bezug auf diese 

Tätigkeiten so behandelt, als übe sie eine Geschäftstätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine dort 

gelegene Betriebstätte oder feste Einrichtung aus.  

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die Tätigkeiten insgesamt nicht länger als 30 Tage 

während eines Zeitraums von zwölf Monaten ausgeübt werden. Im Sinne dieses Absatzes gelten 

jedoch Tätigkeiten, die von einem Unternehmen ausgeübt werden, das mit einem anderen 

Unternehmen im Sinne des Artikels 9 verbunden ist, als von dem Unternehmen ausgeübt, mit dem es 



verbunden ist, wenn die in Rede stehenden Tätigkeiten im wesentlichen die gleichen sind wie 

diejenigen, die vom letztgenannten Unternehmen ausgeübt werden.  

(3) Ungeachtet der Bestimmungen der Absätze 1 und 2 begründen Offshore-Tätigkeiten einer 

Bohrinsel nur dann eine Betriebstätte, wenn die Tätigkeiten für einen Zeitraum oder Zeiträume von 

insgesamt länger als 365 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten ausgeübt werden. Im 

Sinne dieses Absatzes gelten jedoch Tätigkeiten, die von einem Unternehmen ausgeübt werden, das 

mit einem anderen Unternehmen im Sinne des Artikels 9 verbunden ist, als von dem Unternehmen 

ausgeübt, mit dem es verbunden ist, wenn die in Rede stehenden Tätigkeiten im wesentlichen die 

gleichen sind wie diejenigen, die vom letztgenannten Unternehmen ausgeübt werden.  

(4) Ungeachtet der Absätze 1 und 2 dürfen Gewinne, die von einem Ansässigen eines Vertragsstaats 

aus dem Transport von Gütern oder Personal mit Seeschiffen oder Luftfahrzeugen an einen Ort, wo 

Offshore-Tätigkeiten im Zusammenhang mit vorbereitenden Untersuchungen, der Erforschung oder 

der Förderung von Kohlenwasserstoffvorkommen im anderen Vertragsstaat ausgeübt werden, oder 

aus dem Betrieb von Schleppern und ähnlichen Schiffen im Zusammenhang mit solchen Tätigkeiten 

stammen, nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen 

Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.   

(5) Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die von einem Ansässigen eines Vertragsstaates aus 

unselbständiger Arbeit bezogen werden, die auf einem unter Absatz 4 fallenden Seeschiff oder 

Luftfahrzeug ausgeübt wird, werden in Übereinstimmung mit Artikel 15 Absatz 3 besteuert.   

(6) Ungeachtet der Bestimmungen von Artikel 13 ist ein Veräußerungsgewinn, der einem Ansässigen 

eines Vertragsstaats im Zusammenhang mit Bohrinseln, die für die in Absatz 3 erwähnten Tätigkeiten 

benutzt werden, zugerechnet wird, wenn die Bohrinsel-Tätigkeiten im anderen Vertragsstaat nicht 

mehr besteuert werden, von der Steuer im anderen Staat befreit. Für die Zwecke dieses Absatzes 

bedeutet der Ausdruck „Veräußerungsgewinn“ den Betrag, um den der Marktwert den um in 

Anspruch genommene Abschreibungen erhöhten Restwert im Zeitpunk der Übertragung übersteigt.    

 

Artikel 22  

ANDERE EINKÜNFTE 

(1) Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den vorstehenden Artikeln nicht 

behandelt wurden, dürfen ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nur in diesem Staat besteuert werden.  

(2) Absatz 1 ist auf andere Einkünfte als solche aus unbeweglichem Vermögen im Sinne des Artikels 

6 Absatz 2 nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Empfänger im anderen 

Vertragsstaat eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine selbständige 

Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für 



die die Einkünfte gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung gehören. 

In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden.  

 

Artikel 23  

VERMÖGEN 

(1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Artikels 6, das einer in einem Vertragsstaat ansässigen 

Person gehört und im anderen Vertragsstaat liegt, darf im anderen Staat besteuert werden.  

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte ist, die ein Unternehmen eines 

Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, oder das zu einer festen Einrichtung gehört, die einer in 

einem Vertragsstaat ansässigen Person für die Ausübung einer selbständigen Arbeit im anderen 

Vertragsstaat zur Verfügung steht, darf im anderen Staat besteuert werden.  

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die im internationalen Verkehr betrieben werden, und Schiffe, die 

der Binnenschifffahrt dienen, sowie bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder 

Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der 

tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.  

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person dürfen nur in diesem 

Staat besteuert werden.  

 

Artikel 24  

VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG 

Die Doppelbesteuerung wird wie folgt vermieden:  

(1) In Dänemark:  

a) Bezieht eine in Dänemark ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und 

dürfen diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen in Österreich 

besteuert werden, so rechnet Dänemark, vorbehaltlich der lit.c   

i) auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, 

der der in Österreich gezahlten Steuer vom Einkommen entspricht;  

ii) auf die vom Vermögen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, 

der der in Österreich gezahlten Steuer vom Vermögen entspricht;  

b) der anzurechnende Betrag darf jedoch in beiden Fällen den Teil der vor der 

Anrechnung ermittelten Steuer vom Einkommen oder vom Vermögen nicht 

übersteigen, der auf die Einkünfte, die in Österreich besteuert werden dürfen, oder 

auf das Vermögen, das in Österreich besteuert werden darf, entfällt;  



c) bezieht eine in Dänemark ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und 

dürfen diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen nur in 

Österreich besteuert werden, so darf Dänemark diese Einkünfte oder dieses 

Vermögen in die Bemessungsgrundlage einbeziehen, rechnet aber auf die vom 

Einkommen oder vom Vermögen zu erhebende Steuer den Teil der Steuer vom 

Einkommen oder vom Vermögen an, der auf die aus Österreich bezogenen Einkünfte 

oder auf das in Österreich gehaltene Vermögen entfällt.  

(2) [MODIFIED by paragraph 2 of Article 5 of the MLI] [In Österreich:   

a) Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und 

dürfen diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen in Dänemark 

besteuert werden, so nimmt Österreich vorbehaltlich der lit. b, c und d diese Einkünfte 

oder dieses Vermögen von der Besteuerung aus;  

b) bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte, die nach Artikel 10 in 

Dänemark besteuert werden dürfen, so rechnet Österreich auf die vom Einkommen 

dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in Dänemark gezahlten 

Steuer entspricht. Der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der 

Anrechnung ermittelten Steuer nicht übersteigen, der auf die aus Dänemark 

bezogenen Einkünfte entfällt;  

c) Einkünfte oder Vermögen einer in Österreich ansässigen Person, die nach dem 

Abkommen von der Besteuerung in Österreich auszunehmen sind, dürfen gleichwohl 

in Österreich bei der Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen oder 

Vermögen der Person einbezogen werden;  

d) Einkünfte, die eine in Österreich ansässige Person bezieht und die Österreich als 

Einkünfte betrachtet, die aufgrund dieses Abkommens in Dänemark zu besteuern 

sind, dürfen dessen ungeachtet in Österreich besteuert werden, wenn Dänemark diese 

Einkünfte nach Durchführung eines Verständigungsverfahrens aufgrund dieses 

Abkommens von der Besteuerung ausnimmt.] 

The following paragraph 2 of Article 5 of the MLI applies to paragraph 2 of Article 24 of this 

Convention with respect to the residents of Austria:3  

ARTICLE 5 OF THE MLI – APPLICATION OF METHODS FOR ELIMINATION OF 

DOUBLE TAXATION  

                                                      
3 In accordance with paragraphs 3 and 5 of Article 35 of the MLI, paragraph 2 of Article 5 of the MLI has effect with respect 

to this Convention: 

a) with respect to taxes withheld at source on amounts paid or credited to non-residents, where the event giving rise 

to such taxes occurs on or after 1 January 2024; and 

b) with respect to all other taxes, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after 1 January 2025. 



(Option A) 

Paragraph 2 of Article 24 of this Convention shall not apply where Denmark applies the provisions 

of this Convention to exempt such income or capital from tax or to limit the rate at which such 

income or capital may be taxed. In the latter case, Austria shall allow as a deduction from the tax 

on the income or capital of that resident an amount equal to the tax paid in Denmark. Such 

deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, 

which is attributable to such items of income or capital which may be taxed in Denmark. 

 

Artikel 25  

GLEICHBEHANDLUNG 

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaats dürfen im anderen Vertragsstaat keiner Besteuerung oder 

damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender ist als 

die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des 

anderen Staates unter gleichen Verhältnissen, insbesondere hinsichtlich der Ansässigkeit, 

unterworfen sind oder unterworfen werden können. Diese Bestimmung gilt ungeachtet des Artikels 

1 auch für Personen, die in keinem Vertragsstaat ansässig sind.  

(2) Staatenlose, die in einem Vertragsstaat ansässig sind, dürfen in keinem Vertragsstaat einer 

Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder 

belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen 

Staatsangehörige des betreffenden Staates unter gleichen Verhältnissen unterworfen sind oder 

unterworfen werden können.  

(3) Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen 

Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ungünstiger sein als die Besteuerung von Unternehmen 

des anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als 

verpflichte sie einen Vertragsstaat, den im anderen Vertragsstaat ansässigen Personen 

Steuerfreibeträge, -vergünstigungen und -ermäßigungen auf Grund des Personenstandes oder der 

Familienlasten zu gewähren, die er seinen ansässigen Personen gewährt.  

(4) Sofern nicht Artikel 9 Absatz 1, Artikel 11 Absatz 4 oder Artikel 12 Absatz 4 anzuwenden ist, 

sind Zinsen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats an eine 

im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne 

dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie Zahlungen an eine im erstgenannten Staat 

ansässige Person zum Abzug zuzulassen. Dementsprechend sind Schulden, die ein Unternehmen 

eines Vertragsstaats gegenüber einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person hat, bei der 

Ermittlung des steuerpflichtigen Vermögens dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingungen 

wie Schulden gegenüber einer im erstgenannten Staat ansässigen Person zum Abzug zuzulassen.  

(5) Unternehmen eines Vertragsstaats, deren Kapital ganz oder teilweise unmittelbar oder mittelbar 

einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person oder mehreren solchen Personen gehört oder ihrer 



Kontrolle unterliegt, dürfen im erstgenannten Staat keiner Besteuerung oder damit 

zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die 

Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen andere ähnliche 

Unternehmen des erstgenannten Staates unterworfen sind oder unterworfen werden können.  

(6) Dieser Artikel gilt ungeachtet des Artikels 2 für Steuern jeder Art und Bezeichnung.  

 

Artikel 26  

VERSTÄNDIGUNGSVERFAHREN 

(1) Ist eine Person der Auffassung, dass Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider Vertragsstaaten 

für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die diesem Abkommen nicht entspricht, so 

kann sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel 

ihren Fall der zuständigen Behörde des Vertragsstaats, in dem sie ansässig ist, oder, sofern ihr Fall 

von Artikel 25 Absatz 1 erfasst wird, der zuständigen Behörde des Vertragsstaats unterbreiten, dessen 

Staatsangehöriger sie ist. Der Fall muss innerhalb von drei Jahren nach der ersten Mitteilung der 

Maßnahme unterbreitet werden, die zu einer dem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung 

führt.  

(2) Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst nicht in der Lage, 

eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall durch Verständigung 

mit der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats so zu regeln, dass eine dem Abkommen nicht 

entsprechende Besteuerung vermieden wird. Die Verständigungsregelung ist ungeachtet der Fristen 

des innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten durchzuführen.  

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten oder 

Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, in gegenseitigem 

Einvernehmen zu beseitigen. Sie können auch gemeinsam darüber beraten, wie eine 

Doppelbesteuerung in Fällen vermieden werden kann, die im Abkommen nicht behandelt sind.  

(4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeiführung einer Einigung im Sinne 

der vorstehenden Absätze unmittelbar miteinander verkehren, gegebenenfalls auch durch eine aus 

ihnen oder ihren Vertretern bestehende gemeinsame Kommission.   

The following part VI of the MLI applies to this Convention:4  

PART VI OF THE MLI (ARBITRATION) 

                                                      
4 In accordance with paragraph 1 of Article 36 and paragraph 3 of Article 36 of the MLI, the provisions of Part VI 

(Arbitration) of the MLI have effect with respect to this Convention with respect to cases presented to the competent 

authority of a Contracting State on or after 30 August 2023. 

In accordance with paragraph 2 of Article 36 and paragraph 3 of Article 36 of the MLI, Part VI (Arbitration) of the MLI 

will apply to a case presented to the competent authority of a Contracting State prior to 30 August 2023 only to the extent 

that the competent authorities of both Contracting States agree that it will apply to that specific case. 



 

Paragraphs 1 to 10 and 12 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration) of the MLI 

1. Where: 

 a)  under paragraph 1 of Article 26 of this Convention, a person has presented a case 

to the competent authority of a Contracting State on the basis that the actions of one or both of the 

Contracting States have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions 

of this Convention; and 

 b)  the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case 

pursuant to paragraph 2 of Article 26 of the Convention, within a period of three-years beginning 

on the start date referred to in paragraph 8 or 9 of Article 19 of the MLI, as the case may be (unless, 

prior to the expiration of that period the competent authorities of the Contracting States have agreed 

to a different time period with respect to that case and have notified the person who presented the 

case of such agreement), 

any unresolved issues arising from the case shall, if the person so requests in writing, be submitted 

to arbitration in the manner described in this Part, according to any rules or procedures agreed upon 

by the competent authorities of the Contracting States pursuant to the provisions of paragraph 10 

of Article 19 of the MLI. 

2. Where a competent authority has suspended the mutual agreement procedure referred to in 

paragraph 1 of Article 19 of the MLI because a case with respect to one or more of the same issues 

is pending before court or administrative tribunal, the period provided in subparagraph b) of 

paragraph 1 of Article 19 of the MLI will stop running until either a final decision has been rendered 

by the court or administrative tribunal or the case has been suspended or withdrawn. In addition, 

where a person who presented a case and a competent authority have agreed to suspend the mutual 

agreement procedure, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 of Article 19 of the 

MLI will stop running until the suspension has been lifted. 

3. Where both competent authorities agree that a person directly affected by the case has failed to 

provide in a timely manner any additional material information requested by either competent 

authority after the start of the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 of Article 19 of 

the MLI, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 of Article 19 of the MLI shall be 

extended for an amount of time equal to the period beginning on the date by which the information 

was requested and ending on the date on which that information was provided. 

4. a) The arbitration decision with respect to the issues submitted to arbitration shall be 

implemented through the mutual agreement concerning the case referred to in paragraph 1 of 

Article 19 of the MLI. The arbitration decision shall be final. 

b) The arbitration decision shall be binding on both Contracting States except in the following 

cases: 

i) if a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that 

implements the arbitration decision. In such a case, the case shall not be eligible for any 

further consideration by the competent authorities. The mutual agreement that implements 

the arbitration decision on the case shall be considered not to be accepted by a person 

directly affected by the case if any person directly affected by the case does not, within 60 

days after the date on which notification of the mutual agreement is sent to the person, 

withdraw all issues resolved in the mutual agreement implementing the arbitration decision 

from consideration by any court or administrative tribunal or otherwise terminate any 

pending court or administrative proceedings with respect to such issues in a manner 

consistent with that mutual agreement. 

ii) if a final decision of the courts of one of the Contracting States holds that the arbitration 

decision is invalid. In such a case, the request for arbitration under paragraph 1 of Article 

19 of the MLI shall be considered not to have been made, and the arbitration process shall 

be considered not to have taken place (except for the purposes of Articles 21 

(Confidentiality of Arbitration Proceedings) and 25 (Costs of Arbitration Proceedings) of 



the MLI). In such a case, a new request for arbitration may be made unless the competent 

authorities agree that such a new request should not be permitted. 

iii) if a person directly affected by the case pursues litigation on the issues which were 

resolved in the mutual agreement implementing the arbitration decision in any court or 

administrative tribunal. 

5. The competent authority that received the initial request for a mutual agreement procedure as 

described in subparagraph a) of paragraph 1 of Article 19 of the MLI shall, within two calendar 

months of receiving the request: 

a) send a notification to the person who presented the case that it has received the request; 

and 

b) send a notification of that request, along with a copy of the request, to the competent 

authority of the other Contracting State. 

6. Within three calendar months after a competent authority receives the request for a mutual 

agreement procedure (or a copy thereof from the competent authority of the other Contracting 

State) it shall either: 

a) notify the person who has presented the case and the other competent authority that it 

has received the information necessary to undertake substantive consideration of the case; 

or 

 b) request additional information from that person for that purpose. 

7. Where pursuant to subparagraph b) of paragraph 6 of Article 19 of the MLI, one or both of the 

competent authorities have requested from the person who presented the case additional 

information necessary to undertake substantive consideration of the case, the competent authority 

that requested the additional information shall, within three calendar months of receiving the 

additional information from that person, notify that person and the other competent authority either: 

 a) that it has received the requested information; or 

 b) that some of the requested information is still missing. 

8. Where neither competent authority has requested additional information pursuant to 

subparagraph b) of paragraph 6 of Article 19 of the MLI, the start date referred to in paragraph 1 

of Article 19 of the MLI shall be the earlier of: 

a) the date on which both competent authorities have notified the person who presented the 

case pursuant to subparagraph a) of paragraph 6 of Article 19 of the MLI; and 

b) the date that is three calendar months after the notification to the competent authority of 

the other Contracting State pursuant to subparagraph b) of paragraph 5 of Article 19 of the 

MLI. 

9. Where additional information has been requested pursuant to subparagraph b) of paragraph 6 of 

Article 19 of the MLI, the start date referred to in paragraph 1 of Article 19 of the MLI shall be the 

earlier of: 

a) the latest date on which the competent authorities that requested additional information 

have notified the person who presented the case and the other competent authority pursuant 

to subparagraph a) of paragraph 7 of Article 19 of the MLI; and 

b) the date that is three calendar months after both competent authorities have received all 

information requested by either competent authority from the person who presented the 

case. 

If, however, one or both of the competent authorities send the notification referred to in 

subparagraph b) of paragraph 7 of Article 19 of the MLI, such notification shall be treated as a 

request for additional information under subparagraph b) of paragraph 6 of Article 19 of the MLI. 



10. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement pursuant to 

Article 26 of this Convention settle the mode of application of the provisions contained in this Part, 

including the minimum information necessary for each competent authority to undertake 

substantive consideration of the case. Such an agreement shall be concluded before the date on 

which unresolved issues in a case are first eligible to be submitted to arbitration and may be 

modified from time to time thereafter. 

12. Notwithstanding the other provisions of this Article of the MLI: 

a) any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within 

the scope of the arbitration process provided for by the MLI shall not be submitted to 

arbitration, if a decision on this issue has already been rendered by a court or administrative 

tribunal of either Contracting State; 

b) if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration 

panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting States, a 

decision concerning the issue is rendered by a court or administrative tribunal of one of the 

Contracting States, the arbitration process shall terminate. 

Article 20 (Appointment of Arbitrators) of the MLI 

1. Except to the extent that the competent authorities of the Contracting States mutually agree on 

different rules, paragraphs 2 through 4 of Article 20 of the MLI shall apply for the purposes of this 

Part. 

2. The following rules shall govern the appointment of the members of an arbitration panel: 

 a) The arbitration panel shall consist of three individual members with expertise or  

 experience in international tax matters. 

b) Each competent authority shall appoint one panel member within 60 days of the date of 

the request for arbitration under paragraph 1 of Article 19 of the MLI. The two panel 

members so appointed shall, within 60 days of the latter of their appointments, appoint a 

third member who shall serve as Chair of the arbitration panel. The Chair shall not be a 

national or resident of either Contracting State. 

c) Each member appointed to the arbitration panel must be impartial and independent of 

the competent authorities, tax administrations, and ministries of finance of the Contracting 

States and of all persons directly affected by the case (as well as their advisors) at the time 

of accepting an appointment, maintain his or her impartiality and independence throughout 

the proceedings, and avoid any conduct for a reasonable period of time thereafter which 

may damage the appearance of impartiality and independence of the arbitrators with 

respect to the proceedings. 

3. In the event that the competent authority of a Contracting State fails to appoint a member of the 

arbitration panel in the manner and within the time periods specified in paragraph 2 of Article 20 

of the MLI or agreed to by the competent authorities of the Contracting States, a member shall be 

appointed on behalf of that competent authority by the highest ranking official of the Centre for 

Tax Policy and Administration of the Organisation for Economic Co-operation and Development 

that is not a national of either Contracting State. 

4. If the two initial members of the arbitration panel fail to appoint the Chair in the manner and 

within the time periods specified in paragraph 2 of Article 20 of the MLI or agreed to by the 

competent authorities of the Contracting States, the Chair shall be appointed by the highest ranking 

official of the Centre for Tax Policy and Administration of the Organisation for Economic Co-

operation and Development that is not a national of either Contracting State. 

Article 21 (Confidentiality of Arbitration Proceedings) of the MLI 

1. Solely for the purposes of the application of the provisions of this Part and of the provisions of 

this Convention and of the domestic laws of the Contracting States related to the exchange of 

information, confidentiality, and administrative assistance, members of the arbitration panel and a 

maximum of three staff per member (and prospective arbitrators solely to the extent necessary to 



verify their ability to fulfil the requirements of arbitrators) shall be considered to be persons or 

authorities to whom information may be disclosed. Information received by the arbitration panel 

or prospective arbitrators and information that the competent authorities receive from the 

arbitration panel shall be considered information that is exchanged under the provisions of this 

Convention related to the exchange of information and administrative assistance. 

2. The competent authorities of the Contracting States shall ensure that members of the arbitration 

panel and their staff agree in writing, prior to their acting in an arbitration proceeding, to treat any 

information relating to the arbitration proceeding consistently with the confidentiality and 

nondisclosure obligations described in the provisions of this Convention related to exchange of 

information and administrative assistance and under the applicable laws of the Contracting States. 

Article 22 (Resolution of a Case Prior to the Conclusion of the Arbitration) of the MLI 

For the purposes of this Part and the provisions of this Convention that provide for resolution of 

cases through mutual agreement, the mutual agreement procedure, as well as the arbitration 

proceeding, with respect to a case shall terminate if, at any time after a request for arbitration has 

been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities 

of the Contracting States: 

a) the competent authorities of the Contracting States reach a mutual agreement to resolve 

the case; or 

b) the person who presented the case withdraws the request for arbitration or the request 

for a mutual agreement procedure. 

Paragraphs 1 and 5 of Article 23 (Type of Arbitration Process) of the MLI  

(Alternative 1 – Final offer arbitration) 

1. Except to the extent that the competent authorities of the Contracting States mutually agree 

on different rules, the following rules shall apply with respect to an arbitration proceeding pursuant 

to this Part: 

a) After a case is submitted to arbitration, the competent authority of each 

Contracting State shall submit to the arbitration panel, by a date set by agreement, a 

proposed resolution which addresses all unresolved issue(s) in the case (taking into account 

all agreements previously reached in that case between the competent authorities of the 

Contracting States). The proposed resolution shall be limited to a disposition of specific 

monetary amounts (for example, of income or expense) or, where specified, the maximum 

rate of tax charged pursuant to this Convention, for each adjustment or similar issue in the 

case. In a case in which the competent authorities of the Contracting States have been 

unable to reach agreement on an issue regarding the conditions for application of a 

provision of this Convention (hereinafter referred to as a “threshold question”), such as 

whether an individual is a resident or whether a permanent establishment exists, the 

competent authorities may submit alternative proposed resolutions with respect to issues 

the determination of which is contingent on resolution of such threshold questions. 

b) The competent authority of each Contracting State may also submit a supporting 

position paper for consideration by the arbitration panel. Each competent authority that 

submits a proposed resolution or supporting position paper shall provide a copy to the other 

competent authority by the date on which the proposed resolution and supporting position 

paper were due. Each competent authority may also submit to the arbitration panel, by a 

date set by agreement, a reply submission with respect to the proposed resolution and 

supporting position paper submitted by the other competent authority. A copy of any reply 

submission shall be provided to the other competent authority by the date on which the 

reply submission was due. 

c) The arbitration panel shall select as its decision one of the proposed resolutions for 

the case submitted by the competent authorities with respect to each issue and any 

threshold questions, and shall not include a rationale or any other explanation of the 

decision. The arbitration decision will be adopted by a simple majority of the panel 



members. The arbitration panel shall deliver its decision in writing to the competent 

authorities of the Contracting States. The arbitration decision shall have no precedential 

value. 

5. Prior to the beginning of arbitration proceedings, the competent authorities of the Contracting 

States shall ensure that each person that presented the case and their advisors agree in writing not 

to disclose to any other person any information received during the course of the arbitration 

proceedings from either competent authority or the arbitration panel. The mutual agreement 

procedure under this Convention, as well as the arbitration proceeding under this Part, with respect 

to the case shall terminate if, at any time after a request for arbitration has been made and before 

the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting 

States, a person that presented the case or one of that person’s advisors materially breaches that 

agreement. 

Paragraph 2 of Article 24 (Agreement on a Different Resolution) of the MLI 

2. Notwithstanding paragraph 4 of Article 19 of the MLI, an arbitration decision pursuant to this 

Part shall not be binding on the Contracting States and shall not be implemented if the competent 

authorities of the Contracting States agree on a different resolution of all unresolved issues within 

three calendar months after the arbitration decision has been delivered to them. 

Article 25 (Costs of Arbitration Proceedings) of the MLI 

In an arbitration proceeding under this Part, the fees and expenses of the members of the arbitration 

panel, as well as any costs incurred in connection with the arbitration proceedings by the 

Contracting States, shall be borne by the Contracting States in a manner to be settled by mutual 

agreement between the competent authorities of the Contracting States. In the absence of such 

agreement, each Contracting State shall bear its own expenses and those of its appointed panel 

member. The cost of the chair of the arbitration panel and other expenses associated with the 

conduct of the arbitration proceedings shall be borne by the Contracting States in equal shares. 

Paragraphs 2 and 3 of Article 26 (Compatibility) of the MLI 

2. Any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the 

scope of the arbitration process provided for in this Part shall not be submitted to arbitration if the 

issue falls within the scope of a case with respect to which an arbitration panel or similar body has 

previously been set up in accordance with a bilateral or multilateral convention that provides for 

mandatory binding arbitration of unresolved issues arising from a mutual agreement procedure 

case.  

3. Nothing in this Part shall affect the fulfilment of wider obligations with respect to the arbitration 

of unresolved issues arising in the context of a mutual agreement procedure resulting from other 

conventions to which the Contracting States are or will become parties. 

Subparagraph a) of paragraph 2 of Article 28 (Reservations) of the MLI 

Pursuant to subparagraph a) of paragraph 2 of Article 28 of the MLI, the Republic of Austria 

formulates the following reservation with respect to the scope of cases that shall be eligible for 

arbitration under the provisions of Part VI: 

The Republic of Austria reserves the right to exclude from the scope of Part VI cases involving the 

application of its domestic general anti-avoidance rules contained in the Federal Fiscal Code 

(“Bundesabgabenordnung”), in particular its sections 21 and 22. Any subsequent provisions 

replacing, amending or updating these anti-avoidance rules would also be comprehended. The 

Republic of Austria shall notify the Depositary of any such subsequent provisions. 

Pursuant to subparagraph a) of paragraph 2 of Article 28 of the MLI, the Kingdom of Denmark 

formulates the following reservations with respect to the scope of cases that shall be eligible for 

arbitration under the provisions of Part VI.  

1. Part VI (Arbitration) of the Convention shall not apply to cases that fall within the scope of 

application of the Convention on the Elimination of Double Taxation in Connection with the 

Adjustment of Profits of Associated Enterprises (90/436/EEC) as amended, of Council 



Directive (EU) 2017/1852 on tax dispute resolution mechanisms in the European Union, or 

subsequent regulation.  

2. Part VI (Arbitration) of the Convention shall not apply to cases where penalties were imposed 

on an individual or a legal person by a Party for tax fraud, willful default or gross negligence.   

 

Artikel 27  

INFORMATIONSAUSTAUSCH 

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur 

Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen 

Rechts betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder 

ihrer Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht 

entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch 

Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt.   

(2)  Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat,  

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis 

dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen;  

b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren 

dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können;  

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis 

oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public 

widerspräche.   

 

Artikel 28  

MITGLIEDER DIPLOMATISCHER MISSIONEN UND KONSULARISCHER 

VERTRETUNGEN 

Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Mitgliedern diplomatischer 

Missionen und konsularischer Vertretungen nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf 

Grund besonderer Übereinkünfte zustehen.  

 

Artikel 29  

AUSDEHNUNG DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES 

(1) Das Abkommen kann entweder als Ganzes oder mit den erforderlichen Änderungen auf jeden Teil 

des Hoheitsgebiets von Dänemark, der ausdrücklich von der Anwendung des Abkommens 

ausgeschlossen ist, oder auf jeden anderen Staat oder jedes andere Hoheitsgebiet ausgedehnt werden, 



dessen internationale Beziehungen von Dänemark wahrgenommen werden und in dem Steuern 

erhoben werden, die im wesentlichen den Steuern ähnlich sind, für die das Abkommen gilt. Eine 

solche Ausdehnung wird von dem Zeitpunkt an und mit den Änderungen und Bedingungen, 

einschließlich der Bedingungen für die Beendigung, wirksam, die zwischen den Vertragsstaaten 

durch auf diplomatischem Weg auszutauschende Noten oder auf andere, den Verfassungen dieser 

Staaten entsprechende Weise vereinbart werden.  

(2) Haben die Vertragsstaaten nichts anderes vereinbart, so wird mit der Kündigung durch einen 

Vertragsstaat nach Artikel 31 die Anwendung des Abkommens in der in jenem Artikel vorgesehenen 

Weise auch für jeden Teil des Hoheitsgebiets von Dänemark oder für Staaten oder Hoheitsgebiete 

beendet, auf die das Abkommen nach diesem Artikel ausgedehnt worden ist.  



                                                      
5 In accordance with paragraphs 1, 3 and 5 of Article 35 of the MLI, paragraphs 1 to 3 of Article 10 of the MLI have 

effect with respect to this Convention: 

a) with respect to taxes withheld at source on amounts paid or credited to non-residents, where the event giving rise 

to such taxes occurs on or after 1 January 2024; and 

b) with respect to all other taxes, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after 1 January 2025. 

The following paragraphs 1 to 3 of Article 10 of the MLI apply and supersede the provisions of 

this Convention:
5
       

ARTICLE 10 OF THE MLI – ANTI-ABUSE RULE FOR PERMANENT ESTABLISHMENTS 

SITUATED IN THIRD JURISDICTIONS 

1. Where: 

a) an enterprise of a Contracting State derives income from the other Contracting State and 

the first-mentioned Contracting State treats such income as attributable to a permanent 

establishment of the enterprise situated in a third jurisdiction; and 

b) the profits attributable to that permanent establishment are exempt from tax in the first-

mentioned Contracting State, 

the benefits of this Convention shall not apply to any item of income on which the tax in the third 

jurisdiction is less than 60 per cent of the tax that would be imposed in the first-mentioned 

Contracting State on that item of income if that permanent establishment were situated in the first-

mentioned Contracting State. In such a case, any income to which the provisions of this paragraph 

apply shall remain taxable according to the domestic law of the other Contracting State, 

notwithstanding any other provisions of this Convention. 

2. Paragraph 1 of Article 10 of the MLI shall not apply if the income derived from the other 

Contracting State described in paragraph 1 of Article 10 of the MLI is derived in connection with 

or is incidental to the active conduct of a business carried on through the permanent establishment 

(other than the business of making, managing or simply holding investments for the enterprise’s 

own account, unless these activities are banking, insurance or securities activities carried on by a 

bank, insurance enterprise or registered securities dealer, respectively). 

3. If benefits under this Convention are denied pursuant to paragraph 1 of Article 10 of the MLI 

with respect to an item of income derived by a resident of a Contracting State, the competent 

authority of the other Contracting State may, nevertheless, grant these benefits with respect to that 

item of income if, in response to a request by such resident, such competent authority determines 

that granting such benefits is justified in light of the reasons such resident did not satisfy the 

requirements of paragraphs 1 and 2 of Article 10 of the MLI. The competent authority of the 

Contracting State to which a request has been made under the preceding sentence by a resident of 

the other Contracting State shall consult with the competent authority of that other Contracting 

State before either granting or denying the request. 

 

The following paragraph 1 of Article 7 of the MLI applies and supersedes the provisions of this 

Convention:6 

ARTICLE 7 OF THE MLI – PREVENTION OF TREATY ABUSE 

(Principal purposes test provision) 

 

Notwithstanding any provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be 

granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to 

all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes 

of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is 

established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object 

and purpose of the relevant provisions of this Convention. 



Artikel 30  

INKRAFTTRETEN 

(1) Die Vertragsstaaten teilen einander mit, dass die verfassungsmäßigen Voraussetzungen für das 

Inkrafttreten dieses Abkommens erfüllt sind.  

(2) Dieses Abkommen tritt ab dem Zeitpunkt in Kraft, in dem die spätere der in Absatz 1 genannten 

Mitteilungen erfolgt ist, und seine Bestimmungen finden Anwendung auf Steuern für das Steuerjahr, 

das jenem unmittelbar folgt, in dem das Abkommen in Kraft tritt, und darauf folgende Steuerjahre.  

(3) Artikel 18 Absatz 3 gilt nicht für eine natürliche Person, die, wie in dieser Bestimmung angeführt, 

im anderen Vertragsstaat ansässig geworden ist, und die, wie in dieser Bestimmung angeführt, vor 

Inkrafttreten dieses Abkommens Ruhegehälter, Renten und ähnliche Vergütungen bezog.   

(4) Das am 23. Oktober 1961 in Wien unterzeichnete Abkommen zwischen der Republik Österreich 

und dem Königreich Dänemark zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern 

vom Einkommen und vom Vermögen, in der Fassung des Protokolls vom 29. Oktober 1970, findet 

ab dem Zeitpunkt nicht mehr Anwendung, in dem dieses Abkommen gemäß der Absätze 2 und 3 

dieses Artikels Anwendung findet.   

 

Artikel 31  

KÜNDIGUNG 

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem Vertragsstaat gekündigt wird. Jeder 

Vertragsstaat kann das Abkommen nach Ablauf eines Zeitraumes von fünf Jahren ab dem Jahr, in 

dem das Abkommen in Kraft tritt, auf diplomatischem Weg unter Einhaltung einer Frist von 

mindestens sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres kündigen. In diesem Fall findet das 

Abkommen nicht mehr Anwendung auf Steuern für das Steuerjahr, das jenem unmittelbar folgt, in 

dem die Kündigung erfolgt ist, und darauf folgende Steuerjahre.  

 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig Bevollmächtigten der beiden Vertragsstaaten dieses 

Abkommen unterzeichnet.  

 

GESCHEHEN zu Wien, am 25. Mai 2007, in zweifacher Ausfertigung, jede in dänischer und 

deutscher Sprache.  

                                                      
6 In accordance with paragraphs 1, 3 and 5 of Article 35 of the MLI, paragraph 1 of Article 7 of the MLI has effect with 

respect to this Convention: 

a) with respect to taxes withheld at source on amounts paid or credited to non-residents, where the event giving rise to 

such taxes occurs on or after 1 January 2024; and 

b) with respect to all other taxes, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after 1 January 2025. 



 

Für die Republik Österreich:         Für das Königreich Dänemark:  

  Dr. Martin SAJDIK m.p.            Hugo ØSTERGAARD-ANDERSEN m.p.  

 

  



PROTOKOLL 

Im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen 

und vom Vermögen, das heute zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Dänemark 

abgeschlossen wurde, sind die Gefertigten übereingekommen, dass die folgenden Bestimmungen 

einen integrierenden Bestandteil dieses Abkommens bilden.  

 

1. Auslegung des Abkommens  

Es gilt als vereinbart, dass den Abkommensbestimmungen, die nach den entsprechenden 

Bestimmungen des OECD-Musterabkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 

vom Vermögen abgefasst sind, allgemein dieselbe Bedeutung zukommt, die im OECD-Kommentar 

dazu dargelegt wird. Die Vereinbarung im vorstehenden Satz gilt nicht hinsichtlich der nachstehenden 

Punkte:  

a) alle Vorbehalte oder Bemerkungen der beiden Vertragsstaaten zum OECD-Muster oder 

dessen Kommentar;  

b) alle gegenteiligen Auslegungen in diesem Protokoll;  

c) alle gegenteiligen Auslegungen, die einer der beiden Vertragsstaaten in einer 

veröffentlichten Erklärung vornimmt, die der zuständigen Behörde des anderen 

Vertragsstaats vor In-Kraft-Treten des Abkommens übermittelt worden ist;  

d) alle gegenteiligen Auslegungen, auf die sich die zuständigen Behörden nach In-Kraft-

Treten des Abkommens geeinigt haben.  

Der OECD-Kommentar - der von Zeit zu Zeit überarbeitet werden kann - stellt eine Auslegungshilfe 

im Sinne des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 dar.  

 

2. Zu Artikel 22  

Österreich kann auf Grund einer Verordnung gemäß Paragraph 48 der österreichischen 

Bundesabgabenordnung unter Berücksichtigung der Grundsätze des Artikels 23B des OECD-

Musterabkommens in bestimmten Fällen die Anrechnungsmethode zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung anwenden, wenn die gegenseitige Anwendung der Anrechnungsmethode im 

öffentlichen Interesse Österreichs gelegen ist. Es besteht Einvernehmen, dass ein solcher Wechsel zur 

Anrechnungsmethode nur nach vorheriger Mitteilung an die zuständige Behörde des Königreichs 

Dänemark erfolgen wird.  

  

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig Bevollmächtigten der beiden Vertragsstaaten dieses 

Protokoll unterzeichnet.  



 

GESCHEHEN zu Wien, am 25. Mai 2007, in zweifacher Ausfertigung, in dänischer und deutscher 

Sprache.  

 

Für die Republik Österreich:     Für das Königreich Dänemark:  

Dr. Martin SAJDIK m.p.           Hugo ØSTERGAARD-ANDERSEN m.p.  

 

  



PROTOKOLL 

ZWISCHEN 

DER REPUBLIK ÖSTERREICH 

UND 

DEM KÖNIGREICH DÄNEMARK 

UND ZUSATZPROTOKOLL ZUR ABÄNDERUNG DES AM 25. MAI 2007 IN WIEN 

UNTERZEICHNETEN ABKOMMENS AUF DEM GEBIETE DER STEUERN VOM 

EINKOMMEN UND VOM VERMÖGEN 

 

Die Republik Österreich und das Königreich Dänemark, von dem Wunsch geleitet, ein Protokoll und 

ein Zusatzprotokoll zur Abänderung des am 25. Mai 2007 in Wien unterzeichneten Abkommens auf 

dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (im Folgenden „Abkommen“ 

genannt) abzuschließen, 

Sind wie folgt übereingekommen: 

 

Artikel 1 

Artikel 27 des Abkommens wird durch folgende Bestimmung ersetzt:  

“Artikel 27 

Informationsaustausch 

1. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur 

Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen 

Rechts betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder 

ihrer Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht 

entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch 

Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt.  

2. Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim zu halten 

wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen und dürfen 

nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und Verwaltungsbehörden) zugänglich 

gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung, 

oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Steuern oder mit 

der Aufsicht darüber befasst sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für 

diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder 

in einer Gerichtsentscheidung offen legen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann ein 



Vertragsstaat die erhaltenen Informationen für andere Zwecke verwenden, wenn solche 

Informationen nach dem Recht beider Staaten für solche andere Zwecke verwendet werden dürfen 

und die zuständige Behörde desjenigen Staates, der die Informationen erteilt hat, dieser anderen 

Verwendung zustimmt.  

3. Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat,  

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis 

dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren 

dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können;  

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis 

oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public 

widerspräche.  

4. Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere 

Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen 

Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine eigenen steuerlichen 

Zwecke nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung unterliegt den 

Beschränkungen nach Absatz 3, wobei diese jedoch nicht so auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat 

die Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil er kein innerstaatliches steuerliches 

Interesse an solchen Informationen hat.  

5. Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von 

Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem sonstigen 

Kreditinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder weil sie sich auf das 

Eigentum an einer Person beziehen."  

 

Artikel 2 

Die Vertragsstaaten teilen einander auf diplomatischem Weg mit, dass alle rechtlichen 

Voraussetzungen für das Inkrafttreten dieses Protokolls abgeschlossen sind. Das Protokoll tritt am 

ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der dem Zeitpunkt des Empfanges der späteren der oben 

genannten Mitteilungen folgt. Die Bestimmungen des Protokolls finden Anwendung auf alle 

Steuerzeiträume, die am oder nach dem 1. Jänner des Kalenderjahres beginnen, das dem Zeitpunkt 

des Inkrafttretens dieses Protokolls folgt.  

 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig Bevollmächtigten der beiden Vertragsstaaten dieses 

Protokoll unterzeichnet. 



 

GESCHEHEN zu Wien am 16. September 2009 in zweifacher Ausfertigung, jede in deutscher und 

dänischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist.  

 

Für die Republik Österreich:        Für das Königreich Dänemark: 

   Andreas SCHIEDER m.p.           Hugo ØSTERGAARD-ANDERSEN m.p. 

 

 

ZUSATZPROTOKOLL 

Im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Protokolls zur Abänderung des am 25. Mai 2007 in Wien 

unterzeichneten Abkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, das 

heute zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Dänemark abgeschlossen wurde, sind 

die Gefertigten übereingekommen, dass die folgenden Bestimmungen einen integrierenden 

Bestandteil des Protokolls bilden:  

 

Zu Artikel 27:  

1.  Die zuständige Behörde des ersuchenden Staates stellt der zuständigen Behörde des ersuchten 

Staates zur Darstellung der voraussichtlichen Erheblichkeit der Auskünfte die folgenden 

Informationen zur Verfügung, wenn diese ein Auskunftsersuchen gemäß dem Abkommen stellt:  

a) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt;  

b) eine Stellungnahme betreffend die gesuchten Auskünfte einschließlich der Art und der 

Form, in der der ersuchende Staat die Auskünfte vorzugsweise vom ersuchten Staat erhalten 

möchte;  

c) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird;  

d) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte dem ersuchten Staat vorliegen 

oder sich im Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person im Hoheitsbereich des 

ersuchten Staates befinden;  

e) den Namen und die Anschrift von Personen, soweit bekannt, in deren Besitz sich die 

erbetenen Auskünfte vermutlich befinden;  

f) eine Erklärung, dass der ersuchende Staat alle ihm in seinem eigenen Gebiet zur Verfügung 

stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hat, ausgenommen solche, 

die unverhältnismäßig große Schwierigkeiten mit sich bringen würden.  



2. Es besteht Einvernehmen darüber, dass die in Artikel 27 vorgesehene Amtshilfe nicht Maßnahmen 

einschließt, die lediglich der Beweisausforschung dienen (“fishing expeditions”).  

3. Es besteht Einvernehmen darüber, dass Artikel 27 Absatz 5 des Abkommens die Vertragsstaaten 

nicht dazu verpflichtet, Informationen im Sinne dieses Absatzes auf automatischer oder spontaner 

Basis auszutauschen.  

4. Es besteht Einvernehmen darüber, dass zur Auslegung des Artikels 27 neben den oben angeführten 

Grundsätzen auch die aus den Kommentaren der OECD, einschließlich der vom OECD-Sekretariat 

erstellten technischen Note zu Artikel 26 des OECD-Musterabkommens, die diesem Protokoll als 

Anhang beigefügt ist, abzuleitenden Anwendungsgrundsätze zu berücksichtigen sind.  

 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig Bevollmächtigten der beiden Vertragsstaaten dieses 

Zusatzprotokoll unterzeichnet.   

GESCHEHEN zu Wien am 16. September 2009 in zweifacher Ausfertigung, jede in deutscher und 

dänischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist.   

 

Für die Republik Österreich:      Für das Königreich Dänemark:  

  Andreas SCHIEDER m.p.            Hugo ØSTERGAARD-ANDERSEN m.p. 

 

 

(Übersetzung)  

Anhang            

Technische Note betreffend Artikel 26 Absatz 5 des OECD-Musterabkommens 

 

Artikel 26 Absatz 5 des OECD-Musterabkommens sieht vor, dass das Bankgeheimnis kein Hindernis 

für den Informationsaustausch für steuerliche Zwecke darstellen darf. Artikel 26 sieht auch wichtige 

Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen vor, die sich auf 

Abgabenpflichtige beziehen.  

 

Der Standard verpflichtet lediglich zum Informationsaustausch auf Ersuchen. Wenn um 

Informationen ersucht wird, sind sie nur in dem Umfang auszutauschen, als sie zur Anwendung oder 

Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts der Vertragspartner voraussichtlich erheblich sind. Staaten 

sind nicht berechtigt, sich an Streifzügen („fishing expeditions“) zu beteiligen oder Informationen zu 

verlangen, die voraussichtlich für die steuerlichen Verhältnisse eines bestimmten Abgabepflichtigen 



nicht von Bedeutung sind. Bei der Formulierung eines Ersuchens sind die zuständigen Behörden 

gehalten, die voraussichtliche Erheblichkeit der Informationen darzulegen. Es wäre beispielsweise 

nicht zulässig, dass ein Staat wahllos um Informationen über Bankkonten seiner Ansässigen bei 

Kreditinstituten im anderen Staat ersucht. Ebenso wäre es einer Steuerverwaltung selbst im Rahmen 

einer Prüfung des Abgabepflichtigen verwehrt, um Informationen über einen bestimmten 

Abgabepflichtigen zu ersuchen, wenn keine Gebarung oder das Anzeichen einer möglichen Gebarung 

festgestellt wurde, die auf eine Verbindung mit dem anderen Staat schließen lassen. Andererseits 

kann beispielsweise die zuständige Behörde Informationen über einen bestimmten Abgabepflichtigen 

verlangen, wenn sich im Zuge der Festsetzung der Steuerschuld eines bestimmten Abgabepflichtigen 

der Verdacht ergibt, dass der Abgabepflichtige ein Bankkonto im anderen Staat unterhält. Ebenso 

könnte dies der Fall sein, wenn eine Anzahl von Abgabepflichtigen identifiziert wurde, die 

beispielsweise ausländische Kreditkarten von Banken im anderen Staat besitzen. Der ersuchende 

Staat hätte jedoch zuvor alle innerstaatlichen Mittel, die ihm den Zugang zur erbetenen Information 

ermöglichten, auszuschöpfen. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die Kommentare zu Artikel 

26 des OECD-Musterabkommens und auf Artikel 5 des Musterabkommens über den 

Informationsaustausch hingewiesen.  

Werden Informationen ausgetauscht, so unterliegen diese strengen Geheimhaltungsvorschriften. 

Artikel 26 sieht ausdrücklich vor, dass die ausgetauschten Informationen geheim zu halten sind. Sie 

dürfen nur für die im Abkommen vorgesehenen Zwecke verwendet werden. Im Fall der Verletzung 

dieser Geheimhaltungsvorschriften sehen das Verwaltungs- und Strafrecht aller Staaten hierfür 

Sanktionen vor. Üblicher Weise wird eine unbefugte Offenbarung von steuerlich erheblichen 

Informationen, die von einem anderen Staat erhalten wurden, als mit Freiheitsstrafe bedrohtes 

strafrechtliches Vergehen gewertet.  

Wie aus diesen Erläuterungen, die sowohl dem Kommentar zum OECD Musterabkommen als auch 

dem OECD – Handbuch über den Informationsaustausch entnommen werden können, ersichtlich ist, 

erscheint das Bankgeheimnis mit einem wirkungsvollen Informationsaustausch nicht unvereinbar. 

Alle Länder kennen Regelungen über das Bankgeheimnis oder über die abgabenrechtliche 

Geheimhaltung. Die Erfüllung des international vereinbarten Standards des Informationsaustausches 

gebietet lediglich beschränkte Ausnahmen von den Bankgeheimnisregelungen und dürfte daher das 

Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Schutz ihrer Privatsphäre nicht untergraben. 


